PRAAMBEL

GemalR § 7 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und § 10 des Baugesetzbuches uqd mit einer an den Standort angepassten Pflanzenauswahl (mindestens Sedum- oder Moos-Sedum-
Mischungen) zu bepflanzen.

(BauGB-Novellierung 2017), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetz vom 27.0Oktober 2025 (BGBI. 2025 | S. 257) in Verbindung

it der Verord Uber die bauliche Nut der Grundstucke (BauNVO-Novelli 2017), die durch
Erltikeelr2 c?gerr:ausré%z:sevrorl1603é37lc.;2§23u(I§érI]39I. I%r. ;l;ré)sgjggnze(rtworden is?vﬁalteé:???at dez,ssaedturc 3. Bdschungen innerhalb der bebauten Grundstlicke darfen nicht steiler als im Verhaltnis 1:1,5 angelegt
Liidenscheid in seiner Sitzung am ’ werden. Stutzmauern dirfen eine Hohe von 2,50 m nicht Uberschreiten. Béschungsful und -schulter sind
auszurunden. Die Bdschungen sind mit einheimischen standortgerechten Gehdlzen flachendeckend zu

bepflanzen und dauerhaft gartnerisch zu unterhalten.

Wird eine dieser ortlichen Bauvorschriften vorsatzlich oder fahrlassig nicht erfillt, liegt gemai § 86 Abs. 1 Nr. 21 BauO

den Beb lan ,1. And des Beb I Nr. 561 Am N Haus" : . S :
en Bebatltingspian ndering des bBebautngsplans N mveuen Haus NRW 2018 eine Ordnungswidrigkeit vor, auf die die Bu3geldvorschriften des § 86 BauO NRW 2018 angewendet werden.
als Satzung beschlossen.
g Festsetzungen zur Niederschlagsbeseitigung gemaR §44 des Landeswassergesetzes (LWG) Nordrhein-
Dem Bebauungsplan ist die Begrindung vom ............c.ccceveeveeenn... beigefiigt. Westfalen in Verbindung mit § 9 (4) BauGB:

Innerhalb des Sondergebietes ist das auf den bebauten Flachen anfallende Niederschlagswasser auf privaten
Grundstticksflachen zu versickern. Die ausreichende Dimensionierung der privaten Versickerungsanlagen ist nach den

FESTSETZUNGENGgemaR § 9 BauGB : .
anerkannten Regeln der Technik nachzuweisen.

Art der baulichen Nutzun 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB L. .
Festsetzungen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik
Sondergebiete (SO) nach § 11 BauNVO nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB (Solarfestsetzung):

1. Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflachen der Gebaude und
baulichen Anlagen innerhalb der tGberbaubaren Grundstlcksflachen zu mindestens 50 % mit Photo-
voltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache).

Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Religidses Kulturzentrum® sind folgende
Nutzungen in Anwendung des § 1 BauNVO zulassig:

. Gebets- und Versammlungsraume _ ; . . S .
2. Werden auf einem Dach Solarwarmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Flache auf
. Schulungs- und Konferenzraume die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden.
. Biiro- und Dienstleistungsraume Festsetzungen gemalR § 9 Abs. 7 BauGB
. Anlagen fiir sportliche Zwecke Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 561 ,Am Neuen Haus*
MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
SONSTIGEDARSTELLUNGEN
0,8 Grundflachenzahl als Héchstmalfd (§§ 16 und 19 BauNVO) .
7 —| Bestehende Gebaude
[ Zahl der Vollgeschosse 16 und 20 BauNVO .
9 (88 ) S Vorhandene Grenzsteine und Grundstiicksgrenzen
GH 13,50 m u. Gelande Maximale Gebdudehohe 13,50 m Uber Gelande (§§ 16 und 20 BauNVO) .
Technisch notwendige Dachaufbauten (z. B. Liiftungsgerate, Aufzugsschéchte) 34 Flursticknummer
dirfen die festgesetzte Oberkante Uberschreiten.
Flur 11 Flurnummer, Flurgrenze
405 ; . s
Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1. Nr. 2 BauGB) RN Hohenlinie z. T. mit Hohenangabe
A 1 Il e . % Bdschung

B —— Baugrenze (§ 23 BauNVO)

INKRAFTTRETEN

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 23 BauNVO)

Das sind die durch festgesetzte Baugrenzen bestimmten Teilflachen des

e — pe Baugebietes, auf denen bauliche Anlagen errichtet werden dirfen, soweit durch die festgesetzten

T | Ausnutzungswerte (GRZ/GFZ) keine Einschrankung erfolgt und die Bestimmungen der
Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen Uber Abstandsflachen und Gebaudeabstande

eingehalten werden.

Diese Satzung wird am Tage nach der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lidenscheid
sowie von Ort und Zeit der 6ffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.
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Lidenscheid, ........c.cooviiiiiiiii i,
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/// _________ ~ . Nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen (§ 23 BauNVO)

///// 354 _ ////‘ — Auf den nlcht uberbaubaren Grundstucksﬂachen konnen Nebenanlagen |m Slnne ....... AR ) ..............................................
o0 XX 2K\ VO y des § 14 BauNVO zugelassen werden. Das Gleiche gilt fiir bauliche Anlagen, soweit sie nach Burgermeister/ in Schriftfuhrer/ in
’// 7 Landesrecht in den Abstandsflachen zulassig sind, sowie flir Garagen und Stellplatze
///// { (§ 23 Abs. 5 BauNVO) Garagen und Stellplatze sind in einem Bereich von 5,0 m Tiefe, gemessen
( 7 von der Strallenbegrenzungslinie, unzuldssig (§12 Abs. 6 bzw. §23 Abs. 5 BauNVO)

e
% \ \ 9 Strafenbegrenzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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X S \ y “Q 5, N StraRenbegrenzungslinie
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Festsetzungen gemal § 9 Abs. 4 BauGB

Ortliche Bauvorschriften gemaR § 89 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom
21.07.2018 (SGV. NW. S. 232) in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB:

Bauliche Gestaltung

1. Die Stellplatzoberflachen sind inklusive des Ober- und Unterbaus wasserdurchlassig (z. B. mit
haufwerksporigem Betonpflaster, mit Pflasterrasen, Rasengittersteinen oder ahnlichen fugenoffenen
Systemen und geeigneter Tragschicht und Pflasterbettung) herzustellen. Auf die Verwendung wasser-
durchlassiger Belage kann verzichtet werden, wenn die Flachen mit seitlicher Entwasserung in die
angrenzenden unversiegelten Flachen hergestellt werden, oder wenn eine anderweitige Versickerung des
anfallenden Niederschlagswassers sichergestellt ist.
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2. Zur baugestalterischen Gliederung der Stellplatzanlage ist auf der Stellplatzanlage (STPL) je finf
Stellplatze ein grolRkérniger Laubbaum in einer PflanzgréRe von mindestens ,Hochstamm 16/18 cm*
zu pflanzen. Die offenen Pflanzbeete diirfen eine Gréflke von 5,0 m x 2,50 m x 1,50 m
(Lange x Breite x Tiefe) nicht unterschreiten. Die Pflanzgruben sind mit einem geeigneten Pflanzsubstrat
zu beflllen. Fur eine ausreichende Bewasserung, Beluftung und Dingung des Wurzelraums ist zu sorgen.
Die Baumanpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
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3. Auf seitlichen und rickwartigen Grundstiicksgrenzen sind Einfriedigungen bis zu einer Héhe von 1,2 m
zulassig. Einfriedigungen an 6ffentlichen Wegen und 6ffentlichen Stral3en sind unzulassig.
i . /A ° X = ' A H ' ‘r ,, =
Begriinung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) : a ishausy / ‘ \\\§Hm;"§%//7/ ‘ N
1. Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind die Flachdacher der Gebdude mindestens extensiv \\\\/%2’/ A @27//4
(z. B. Sedum- oder Grasdach) zu begriinen, wenn ihre Flachen jeweils gréfier als 10 m? sind. ‘@/\\7’ N '.,"';11,1; '
Die Dachbegriinung ist dauerhaft zu erhalten. Dartber hinaus ist eine kombinierte Nutzung der ‘ '0:/7/ / // -
Dachflachen mit Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sicherzustellen. Y, N A g Z
\ |||l' /l il > ‘|||||»/‘/,,' Z
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2. Die Dach- und Deckenbegrunung ist mit einer belebten Substratschicht von mindestens 15 cm 2 qll@lz
Aufbauhthe mit Reaenwasseranstau in der Drainschicht und ohne zusatzliche Bewasseruna anzuleaen oy
o
Fachdienste Bescheinigung Aufstellung Offentliche Auslegung Ausfertigung Rechtsverbindlichkeit
61 Die Planunterlage entspricht den Der Stadtplanungsausschuss der Stadt Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat Es wird hiermit bestatigt, dass die Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 .
Anforderungen des § 1 der Plan- Lidenscheid hat gem. Beschluss des Stadtplanungs- vorliegende Ausfertigung dieses BauGB sowie § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung der
zeichenverordnung (PlanzVO 1990). Die AM e ausschusses Bebauungsplanes Stadt Liidenscheid vom 22.12.2020 im Amtlichen STADT L U D E N SC H EI D
Festlegung der stadtebaulichen Planung gem. § 2 des Baugesetzbuches VOM v mit der Begriindung | Nr. 561 Bekanntmachungsblatt - Amtsblatt des
ist geometrisch eindeutig. beschlossen, diesen Bebauungsplan gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches "Am Neuen Haus", 1. Anderung Mérkischen Kreises - Nr. ... Bebauungsplan N r. 561
63 aufzustellen. in der Zeit dem Satzungsbeschluss des Rates der AM e "
VOM oo Stadt Liidenscheid versffentliicht worden. "Am Neuen Haus", 1. Anderu ng
DIS e, =112
offentlich ausgelegen. zu Grunde lag und dem Der Bebauungsplan ist seit dem ............c....cc........ -Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB-
Satzungsbeschluss entspricht. rechtsverbindlich und liegt mit der Begriindung
und der zusammenfassenden Erklarung nach §
66 10 BauGB zu jedermanns Einsicht dffentlich aus. -Vorentwurf-
Lidenscheid, Lidenscheid, Liidenscheid, Lidenscheid, Lldenscheid, S L .
STL/BI Der Biirgermeister Der Birgermeister Gemarkung: Liidenscheid - Stadt Flur: 11
Im Auftrag Im Auftrag Malistab: 1:500 Datum: 07.11.2025
B R T R H R ———— Bestehend aus 1 Blatt Blatt: 1
\J 38 Offentlich bestellter Vermessungsingenieur Fachbereichsleiter Fachbereichsleiter Biirgermeister Biirgermeister - - -
Ve . Entwurf: Wang Zeichnung: Lusebrink




	561_1 [Am Neuen Haus 1.Änderung]

